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dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zusam-
menarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationalen
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Men-
schen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in Verbindung
mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur;

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getra-
gene Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung
von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenommen wer-
den soll;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der interna-
tionalen Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewahren
sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten und die
unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen
Voraussetzungen zu achten;

6. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte
allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Ge-
meinschaft die Menschenrechte weltweit in fairer und glei-
cher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln
muss, und erklärt erneut, dass es, obschon die Bedeutung na-
tionaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher
historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im
Auge zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rück-
sicht auf ihre jeweilige politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Ordnung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verstän-
digung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten die Herbeiführung, die
Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr Mög-
lichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollständige Ab-
rüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbeizu-
führen und sicherzustellen, dass die durch wirksame Abrüs-
tungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine umfas-
sende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
verwendet werden;

9. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, nach-
drücklich auf die Errichtung einer internationalen Wirt-

schaftsordnung hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souverä-
ner Gleichheit, wechselseitiger Abhängigkeit, dem gemeinsa-
men Interesse und der Zusammenarbeit aller Staaten unab-
hängig von ihrem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem be-
ruht, die Ungleichheiten behebt und bestehende Ungerechtig-
keiten beseitigt, die die Aufhebung der sich vertiefenden
Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern ermöglicht und eine sich stetig beschleunigende
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Frieden und Ge-
rechtigkeit für die heutigen und die kommenden Generatio-
nen gewährleistet;

10. bekräftigt ferner, dass die internationale Gemein-
schaft Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hin-
dernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begeg-
nen, die sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte
entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin durch eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit um die Förderung einer demokratischen und gerechten
internationalen Ordnung zu bemühen;

12. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschen-
rechtsvertragsorgane, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, die vom Rat verlän-
gerten Sondermechanismen und den Beratenden Ausschuss
des Menschenrechtsrats, dieser Resolution im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats gebührende Aufmerksamkeit zu widmen
und zu ihrer Durchführung beizutragen;

13. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich
weiter mit der Frage der Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung zu befassen;

14. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 65/224

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 79 Stimmen bei 67 Ge-
genstimmen und 40 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)469:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Arabische
Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangla-

469 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bolivien (Plurinationaler Staat), Marokko (im
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Organisation der Islamischen Konferenz sind) und Venezuela (Bolivari-
sche Republik).
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desch, Belarus, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brunei
Darussalam, Burkina Faso, China, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar,
Kirgisistan, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Uganda, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Andorra, Argentinien, Australien, Bahamas, Bar-
bados, Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Isra-
el, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Timor-Leste,
Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern.

Enthaltungen: Albanien, Antigua und Barbuda, Armenien,
Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Burundi, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Dominica,
Ecuador, Ghana, Grenada, Guatemala, Honduras, Indien, Jamai-
ka, Japan, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo, Leso-
tho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mongolei, Nepal, Paraguay, Peru,
Ruanda, São Tomé und Príncipe, St. Kitts und Nevis, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tuvalu, Vereinigte Republik Tansania.

65/224. Bekämpfung der Diffamierung von Religionen

Die Generalversammlung,

bekräftigend, dass sich alle Staaten nach der Charta der
Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine Ach-
tung und Einhaltung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder
Religion zu fördern und zu festigen,

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen
Übereinkünfte über die Beseitigung der Diskriminierung, ins-
besondere das Internationale Übereinkommen über die Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskriminierung470, den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte471, die
Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Über-

zeugung472, die Erklärung über die Menschenrechte von Per-
sonen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind, in dem sie
leben473, und die Erklärung über die Rechte von Personen, die
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-
derheiten angehören474,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der
Menschenrechtskommission und des Menschenrechtsrats zu
diesem Thema,

es begrüßend, dass in der am 8. September 2000 von der
Generalversammlung verabschiedeten Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen475 die Entschlossenheit bekundet
wurde, Maßnahmen zu ergreifen, um die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen
Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern,
und ihrer effektiven Verwirklichung auf allen Ebenen mit In-
teresse entgegensehend,

in diesem Zusammenhang unterstreichend, wie wichtig
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban, die auf
der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südaf-
rika) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz verabschiedet wurden476, und das Ergeb-
nisdokument der vom 20. bis 24. April 2009 in Genf abgehal-
tenen Durban-Überprüfungskonferenz477 sind,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Zu-
nahme rassistischer Gewalt und fremdenfeindlichen Gedan-
kenguts in vielen Teilen der Welt, in politischen Kreisen, in
der öffentlichen Meinung und in der Gesellschaft an sich, un-
ter anderem infolge wiederauflebender Aktivitäten von politi-
schen Parteien und Vereinigungen, die auf der Grundlage ras-
sistischer, fremdenfeindlicher, sich auf ideologische Überle-
genheit berufender Programme und Satzungen gegründet
werden, und der anhaltenden Nutzung dieser Programme und
Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder zur
Aufstachelung dazu,

zutiefst beunruhigt über die wachsende Tendenz zur
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung, so auch in manchen innerstaatlichen Politiken,
Rechtsvorschriften und Verwaltungsmaßnahmen, die be-
stimmten Religionen und Weltanschauungen angehörende
Bevölkerungsgruppen unter den verschiedensten Vorwänden

470 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
471 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.

472 Siehe Resolution 36/55.
473 Resolution 40/144, Anlage.
474 Resolution 47/135, Anlage.
475 Siehe Resolution 55/2.
476 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
477 Siehe A/CONF.211/8, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
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im Zusammenhang mit Sicherheit und irregulärer Einwande-
rung stigmatisieren und so ihre Diskriminierung legitimieren
und infolgedessen ihren Genuss des Rechts auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit beeinträchtigen und ihre
Fähigkeit behindern, frei und ohne Furcht vor Nötigung, Ge-
walt oder Repressalien ihre Religion einzuhalten, auszuüben
und zu bekunden, und in diesem Zusammenhang betonend,
wie wichtig Artikel 27 des Internationalen Paktes über bür-
gerliche und politische Rechte ist,

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den in vielen
Teilen der Welt auftretenden ernsten Fällen von Intoleranz,
Diskriminierung und Gewalthandlungen aufgrund der Reli-
gion oder der Weltanschauung, von Einschüchterungen und
Nötigungen, deren Beweggrund religiöser oder sonstiger Ex-
tremismus ist, namentlich Fällen, deren Beweggründe Islam-
feindlichkeit, Antisemitismus und Christenfeindlichkeit sind,
sowie von dem negativen Bild bestimmter Religionen in den
Medien und der Einführung und Anwendung von Gesetzen
und Verwaltungsmaßnahmen, die Personen bestimmter ethni-
scher oder religiöser Zugehörigkeit, insbesondere muslimi-
sche Minderheiten, gezielt diskriminieren, sich gegen sie
richten und sie am uneingeschränkten Genuss ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu hindern drohen,

betonend, dass die Verunglimpfung von Religionen ein
schwerer Affront gegen die Menschenwürde ist und zur uner-
laubten Einschränkung der Religionsfreiheit ihrer Anhänger
und zur Aufstachelung zu religiösem Hass und religiöser Ge-
walt führt,

sowie betonend, dass die Verunglimpfung von Religio-
nen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allgemei-
nen wirksam bekämpft werden müssen,

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung eine
Verletzung der Menschenrechte und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

mit Besorgnis feststellend, dass die Verunglimpfung
von Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im
Allgemeinen zu sozialer Disharmonie und zu Menschen-
rechtsverletzungen führen können, und bestürzt über die Un-
tätigkeit mancher Staaten, wenn es darum geht, diesen aufkei-
menden Trend und die darauf zurückzuführenden diskrimi-
nierenden Praktiken gegen die Anhänger bestimmter Religio-
nen zu bekämpfen,

Kenntnis nehmend von den Berichten, die der Sonderbe-
richterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz dem Menschenrechtsrat auf
seiner vierten, sechsten, neunten und zwölften Tagung vor-
legte478 und in denen er hervorhob, wie gravierend die Diffa-
mierung aller Religionen ist und dass die rechtlichen Strategi-
en ergänzt werden müssen, und den Aufruf des Sonderbe-
richterstatters an alle Staaten wiederholend, eine systemati-

sche Kampagne gegen die Aufstachelung zu Hass aufgrund
der Rasse und der Religion zu führen, indem sie für das rich-
tige Gleichgewicht zwischen der Verteidigung des Säkularis-
mus und der Achtung der Religionsfreiheit sorgen und die
Komplementarität aller in den international vereinbarten
Menschenrechtsübereinkünften, einschließlich des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, ver-
ankerten Freiheiten anerkennen und achten,

unter Hinweis auf die Verkündung der Globalen Agen-
da für den Dialog zwischen den Kulturen479 und mit der Bitte
an die Staaten, die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Mittel,
sowie an andere internationale und regionale Organisationen
und die Zivilgesellschaft, zur Durchführung des in der Globa-
len Agenda enthaltenen Aktionsprogramms beizutragen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Initiative
der Vereinten Nationen „Allianz der Zivilisationen“ zur För-
derung der gegenseitigen Achtung und Verständigung zwi-
schen den verschiedenen Kulturen und Gesellschaften unter-
nimmt, darunter ihr 2008 in Spanien abgehaltenes erstes Fo-
rum, ihr 2009 in der Türkei abgehaltenes zweites Forum, ihr
2010 in Brasilien abgehaltenes drittes Forum und ihr für 2011
in Katar anberaumtes viertes Forum,

davon überzeugt, dass die Achtung der kulturellen, eth-
nischen, religiösen und sprachlichen Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden und Verständigung auf der Welt ist,
während Erscheinungsformen kultureller und ethnischer Vor-
urteile, religiöser Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu
Hass und Gewalt zwischen den Völkern und Nationen führen,

Kenntnis nehmend von den verschiedenen regionalen
und nationalen Initiativen zur Bekämpfung von Intoleranz ge-
genüber bestimmten Gruppen und Gemeinschaften aufgrund
der Religion oder Rasse, und in diesem Zusammenhang beto-
nend, dass die Achtung aller Rassen und Religionen durch ei-
nen umfassenden und nichtdiskriminierenden Ansatz sowie
durch verschiedene regionale und nationale Initiativen sicher-
gestellt werden muss,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei
der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzep-
tanz und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehö-
ren, namentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen,
sowie unterstreichend, dass die Bildung einen maßgeblichen
Beitrag zur Förderung der Toleranz und zur Beseitigung von
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung leisten soll,

betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisatio-
nen, nichtstaatlichen Organisationen, religiösen Organisatio-
nen und den Medien eine wichtige Rolle bei der Förderung
der Toleranz sowie der Achtung und der Freiheit der Religion
und der Weltanschauung zukommt,

478 A/HRC/4/19, A/HRC/6/6, A/HRC/9/12 und A/HRC/12/38. 479 Siehe Resolution 56/6.
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in diesem Zusammenhang unter Begrüßung aller inter-
nationalen und regionalen Initiativen zur Förderung der inter-
kulturellen und interreligiösen Harmonie, einschließlich des
internationalen Dialogs über die Zusammenarbeit zwischen
den Religionen, der vom 16. bis 18. Juli 2008 in Madrid abge-
haltenen Weltkonferenz über den Dialog und der am 12. und
13. November 2008 abgehaltenen Tagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über die Kultur des Friedens, und
ihrer wertvollen Anstrengungen im Hinblick auf die Förde-
rung einer Kultur des Friedens und des Dialogs auf allen Ebe-
nen und mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den diesbe-
züglichen Programmen unter der Federführung der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur,

unterstreichend, wie wichtig der Ausbau der Kontakte
auf allen Ebenen ist, um den Dialog zu vertiefen und die Ver-
ständigung zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen,
Weltanschauungen und Zivilisationen zu verstärken, und in
dieser Hinsicht mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der
Erklärung und dem Aktionsprogramm, die auf der am 3. und
4. September 2007 in Teheran abgehaltenen Ministertagung
der Bewegung der nichtgebundenen Länder über Menschen-
rechte und kulturelle Vielfalt verabschiedet wurden480,

anerkennend, wie wichtig die Verschränkung von Reli-
gion und Rasse ist und dass mehrfache oder verschärfte For-
men der Diskriminierung aufgrund der Religion und aus an-
deren Gründen wie Rasse, Hautfarbe, Abstammung oder na-
tionale oder ethnische Herkunft auftreten können,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/156 vom 18. De-
zember 2009 und die Resolution 13/16 des Menschenrechts-
rats vom 25. März 2010481,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs482;

2. bekundet tiefe Besorgnis über die negative Stereo-
typisierung von Religionen und die Erscheinungsformen von
Intoleranz und Diskriminierung in Fragen der Religion oder
der Weltanschauung, die in der Welt nach wie vor auftreten;

3. missbilligt entschieden alle psychischen und phy-
sischen Gewalthandlungen und tätlichen Angriffe gegen Per-
sonen aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung bezie-
hungsweise die Aufstachelung dazu sowie alle derartigen
Handlungen, die sich gegen ihre Geschäfte, Vermögenswerte,
Kulturzentren und Kultstätten richten, sowie gezielte Atta-
cken gegen heilige Schriften, heilige Stätten und religiöse
Symbole aller Religionen und ihre Entweihung;

4. bekundet tiefe Besorgnis über die von extremisti-
schen Organisationen und Gruppen verfolgten Programme
und Ziele zur Hervorbringung und Verfestigung von Stereo-

typen in Bezug auf bestimmte Religionen, insbesondere wenn
sie von Regierungen geduldet werden;

5. nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von der Inten-
sivierung der generellen Vorstöße zur Verunglimpfung von
Religionen und der Aufstachelung zu religiösem Hass im All-
gemeinen, einschließlich der gezielten Überwachung religiö-
ser Minderheiten aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und
der Religion;

6. erkennt an, dass die Verunglimpfung von Religio-
nen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allgemei-
nen im Kontext des Kampfes gegen den Terrorismus zu er-
schwerenden Faktoren werden, die zur Verweigerung der
Grundrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen der Ziel-
gruppen sowie zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Aus-
grenzung beitragen;

7. bekundet in dieser Hinsicht tiefe Besorgnis dar-
über, dass der Islam oft fälschlich mit Menschenrechtsverlet-
zungen und Terrorismus in Verbindung gebracht wird;

8. verweist erneut auf die von allen Staaten eingegan-
gene Verpflichtung zur integrierten Umsetzung der Weltwei-
ten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des
Terrorismus, die von der Generalversammlung am 8. Septem-
ber 2006 ohne Abstimmung verabschiedet483 und von der Ver-
sammlung in ihren Resolutionen 62/272 vom 5. September
2008 und 64/297 vom 8. September 2010 bekräftigt wurde
und in der unter anderem klar bestätigt wird, dass der Terro-
rismus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität, Zi-
vilisation oder ethnischen Gruppe in Verbindung gebracht
werden kann und darf, und gleichzeitig betont wird, dass sich
die internationale Gemeinschaft verstärkt dafür einsetzen
muss, eine Kultur des Friedens, der Gerechtigkeit und der
menschlichen Entwicklung, der ethnischen, nationalen und
religiösen Toleranz und der Achtung aller Religionen, religiö-
sen Werte, Weltanschauungen und Kulturen zu fördern und
die Verunglimpfung von Religionen zu verhindern;

9. missbilligt die Verwendung der Print-, audiovisu-
ellen und elektronischen Medien, einschließlich des Internets,
und aller anderen Mittel zu dem Zweck, zu Gewalthandlun-
gen, Fremdenfeindlichkeit oder damit zusammenhängender
Intoleranz und Diskriminierung gegen jedwede Religion auf-
zustacheln, sowie die gezielten Attacken gegen heilige
Schriften, heilige Stätten, Kultstätten und religiöse Symbole
aller Religionen und ihre Entweihung;

10. hebt hervor, dass jeder Mensch das in den interna-
tionalen Menschenrechtsnormen verankerte Recht auf unbe-
hinderte Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungs-
äußerung hat und dass die Ausübung dieser Rechte besondere
Pflichten und Verantwortung mit sich bringt und daher Be-
schränkungen unterliegen kann, die gesetzlich vorgeschrie-
ben und für die Achtung der Rechte oder des guten Rufs an-
derer und den Schutz der nationalen Sicherheit oder der öf-480 A/62/464, Anlage. 

481 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 53 (A/65/53), Kap. II, Abschn. A.
482 A/65/263. 483 Resolution 60/288.
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fentlichen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit oder der
Moral notwendig sind;

11. bekräftigt, dass die allgemeine Empfehlung XV
(42) des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung484, in der der Ausschuss die Auffassung vertritt, dass
das Verbot der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überle-
genheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit der
Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäuße-
rung vereinbar ist, gleichermaßen für die Frage der Aufsta-
chelung zu religiösem Hass gilt;

12. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit des Sonderbe-
richterstatters über zeitgenössische Formen des Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz und des Sonderberichter-
statters über die Förderung und den Schutz der Meinungsfrei-
heit und des Rechts der freien Meinungsäußerung im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats, das der Menschenrechtsrat in sei-
nen Resolutionen 7/34 und 7/36 vom 28. März 2008 festge-
legt hat485;

13. verurteilt nachdrücklich alle gegen nationale oder
ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten und Mi-
granten gerichteten Erscheinungsformen und Akte von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz sowie die häufig auf
sie angewandten Stereotype, namentlich aufgrund der Reli-
gion oder der Weltanschauung, und fordert alle Staaten ein-
dringlich auf, die bestehenden Gesetze anzuwenden und ge-
gebenenfalls zu verstärken, wenn es zu solchen fremden-
feindlichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen
oder Äußerungen kommt, um der Straflosigkeit für diejeni-
gen, die fremdenfeindliche und rassistische Handlungen be-
gehen, ein Ende zu setzen;

14. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren in-
ternationalen Verpflichtungen die notwendigen Maßnahmen
zu treffen, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschrif-
ten, um die Propagierung von Hass aufgrund der nationalen
Herkunft, der Rasse oder der Religion, durch die zu Diskrimi-
nierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, zu
verbieten, und legt den Staaten nahe, bei ihren Folgemaßnah-
men zu der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
de Intoleranz mit nationalen oder ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten zusammenhängende Aspekte in
ihre nationalen Aktionspläne aufzunehmen und in diesem
Kontext Formen der Mehrfachdiskriminierung von Minder-
heiten in vollem Umfang zu berücksichtigen;

15. bittet alle Staaten, die Bestimmungen der Erklä-
rung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Über-
zeugung472 in die Praxis umzusetzen;

16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Rahmen
ihrer jeweiligen Rechts- und Verfassungsordnung einen hin-
reichenden Schutz vor Akten des Hasses, der Diskriminierung,
der Einschüchterung und der Nötigung, die aus der Verun-
glimpfung von Religionen resultieren, und vor der Aufstache-
lung zu religiösem Hass im Allgemeinen zu gewährleisten;

17. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Toleranz und die
Achtung aller Religionen und Weltanschauungen und das
Verständnis ihrer Wertesysteme zu fördern, und ihre Rechts-
ordnungen durch geistige und moralische Strategien zur Be-
kämpfung von Hass und Intoleranz aufgrund der Religion zu
ergänzen;

18. erkennt an, dass die offene, konstruktive und re-
spektvolle Debatte von Ideen sowie der Dialog zwischen den
Religionen und Kulturen auf lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene eine positive Rolle bei der Bekämpfung von
Hass, Aufstachelung und Gewalt aufgrund der Religion spie-
len können;

19. begrüßt die Schritte, die die Mitgliedstaaten in
letzter Zeit unternommen haben, um die Religionsfreiheit
durch den Erlass oder die Stärkung innerstaatlicher Rahmen-
vorgaben und Rechtsvorschriften zur Verhütung der Verun-
glimpfung von Religionen und der negativen Stereotypisie-
rung von Religionsgruppen zu schützen;

20. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass alle öffentlichen Amtsträger, namentlich die Mit-
glieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe,
das Militär, die Beamten und die Lehrkräfte, bei der Wahr-
nehmung ihrer amtlichen Aufgaben die Menschen ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen
achten und niemanden aufgrund seiner Religion oder Weltan-
schauung diskriminieren und dass jede erforderliche und ge-
eignete Aufklärung oder Schulung geleistet wird;

21. unterstreicht die Notwendigkeit, die Verunglimp-
fung von Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass
im Allgemeinen durch Aufklärungsarbeit und bewusstseins-
bildende Maßnahmen zu bekämpfen, indem die Maßnahmen
auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu
Strategien zusammengefasst und harmonisiert werden, und
fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den gleichen Zugang zur
Bildung für alle im Gesetz und in der Praxis zu gewährleisten,
namentlich den Zugang aller Kinder, Mädchen wie Jungen, zu
kostenloser Grundschulbildung sowie den Zugang Erwachse-
ner zu lebenslangem Lernen und zu Bildung, auf der Grundlage
der Achtung der Menschenrechte, der Vielfalt und der Toleranz
sowie ohne jede Diskriminierung, und keine rechtlichen oder
sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Rassentren-
nung beim Zugang zur Schulbildung führen;

22. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung
mit den internationalen Menschenrechtsnormen und dem hu-
manitären Völkerrecht alles zu tun, damit Kultstätten, religiö-
se Orte, Stätten und Heiligtümer und religiöse Symbole um-
fassend geachtet und geschützt werden, und in Fällen, in de-

484 Siehe Official Records of the General Assembly, Forty-eighth
Session, Supplement No. 18 (A/48/18), Kap. VIII, Abschn. B.
485 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
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nen sie der Gefahr der Entweihung oder Zerstörung ausge-
setzt sind, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf allen Ebenen auf der Grundlage der Achtung
der Menschenrechte und der Vielfalt der Religionen und
Weltanschauungen zu begünstigen, und legt den Staaten, den
nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Führern und
Organisationen sowie den Print- und elektronischen Medien
eindringlich nahe, einen solchen Dialog zu unterstützen und
zu begünstigen;

24. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allge-
meine Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern
und sich mit Fällen der Intoleranz, der Diskriminierung und
der Aufstachelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder
Gemeinschaft oder den Anhängern jedweder Religion sowie
mit den Mitteln zur Verstärkung der internationalen Bemü-
hungen um die Bekämpfung der Straflosigkeit dieser ver-
werflichen Handlungen befassen wird;

25. begrüßt die Erklärung, die der Präsident des Men-
schenrechtsrats am 30. September 2010 im Namen aller Mit-
glieder des Rates abgab und in der er die jüngsten Fälle reli-
giöser Intoleranz, von Vorurteilen und damit zusammenhän-
gender Diskriminierung und Gewalt, die nach wie vor in allen
Teilen der Welt auftreten, verurteilte;

26. begrüßt außerdem, dass auf Initiative der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte am
2. und 3. Oktober 2008 ein Sachverständigenseminar über
Meinungsfreiheit und die Propagierung religiösen Hasses,
durch die zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt
aufgestachelt wird, abgehalten wurde, und ersucht die Hohe
Kommissarin, weiter auf dieser Initiative aufzubauen, mit
dem Ziel, konkrete Beiträge zur Verhütung und Beseitigung
aller derartigen Formen der Aufstachelung sowie der Folgen
einer negativen Stereotypisierung von Religionen oder Welt-
anschauungen und ihrer Anhänger für die Menschenrechte
dieser Personen und ihrer Gemeinschaften zu leisten;

27. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Ho-
hen Kommissarin, Menschenrechtsaspekte zu fördern und in
Bildungsprogramme zu integrieren, insbesondere in das von
der Generalversammlung am 10. Dezember 2004 verkündete
Weltprogramm für Menschenrechtsbildung486, und fordert die
Hohe Kommissarin auf, diese Anstrengungen fortzusetzen,
unter besonderer Berücksichtigung

a) des Beitrags der Kulturen sowie der religiösen und
kulturellen Vielfalt;

b) der Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Or-
ganen des Systems der Vereinten Nationen sowie mit regio-
nalen und internationalen Organisationen bei der Abhaltung
gemeinsamer Konferenzen zur Förderung des Dialogs zwi-
schen den Kulturen und des Verständnisses der Allgemein-

gültigkeit der Menschenrechte und ihrer Verwirklichung auf
verschiedenen Ebenen, insbesondere mit dem Büro des Ho-
hen Beauftragten der Vereinten Nationen für die Allianz der
Zivilisationen, der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der Stelle innerhalb
des Sekretariats, die damit beauftragt ist, mit den verschiede-
nen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen zusam-
menzuwirken und ihren Beitrag zum zwischenstaatlichen
Prozess zu koordinieren;

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen,
der sich auch mit dem Zusammenhang zwischen der Diffa-
mierung von Religionen und der Verschränkung von Religion
und Rasse, der Zunahme der Aufstachelung, der Intoleranz
und des Hasses in vielen Teilen der Welt und den Schritten,
die die Staaten zur Bekämpfung dieses Phänomens unterneh-
men, befasst.

RESOLUTION 65/225

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei
20 Gegenstimmen und 57 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/65/456/Add.3, Ziff. 25)487:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Kiribati, Kroatien, Lettland, Libe-
ria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malediven, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San
Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

486 Siehe Resolutionen 59/113 A und B.

487 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Samoa, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern. 




